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Erwägungen

E. 1
Bei der Verfügung vom 2. Februar 2010 handelt es sich um einen selbständig eröffneten
Zwischenentscheid, mit welchem die Vorinstanz das Vorbringen zulässiger
Ausstandsgründe ablehnte und Dr. med. P.________ mit einer psychiatrischen
Begutachtung beauftragte. Damit liegt ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 92 BGG
vor und auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts stellt eine ausgedehnte
Gutachtertätigkeit für die Sozialversicherungsträger auch bei einem gerichtlich bestellten
Experten keinen Befangenheitsgrund dar (SVR 2009 UV Nr. 32 S. 111 E. 6.2
[8C_509/2008] mit Verweis auf die grundsätzlichen Ausführungen in SVR 2008 IV Nr. 22
S. 69 E. 2.4 [9C_67/2007]). Auf die in der Beschwerde vorgetragene Kritik an dieser
Rechtsprechung braucht indes nicht weiter eingegangen zu werden, da die Vorinstanz
gestützt auf das Schreiben des Dr. med. P.________ vom 18. Dezember 2008 ohnehin
weitere Abklärungen bezüglich einer allfälligen Befangenheit hätte veranlassen müssen
(vgl. E. 2.2 und 2.3).

E. 2.2
Das Schreiben des Dr. med. P.________ vom 18. Dezember 2008 an die Vorinstanz lautet
wie folgt:

"Wie Sie der beigelegten Kopie entnehmen können, werde ich im Zusammenhang mit
einem geplanten Gutachten im Schreiben vom 8.12.2008 von Rechtsanwältin Dr. Cristina
Schiavi gefragt, ob ich Gutachten im Auftrag der SVA des Kantons Zürich sowie Gutachten
im Auftrag von Versicherten gegenüber der Sozialversicherung erstattet habe. Zwecks
Überprüfung einer allfälligen Befangenheit solle ich mitteilen, in welchem zahlenmässigen
Verhältnis meine Gutachten im Auftrag der Sozialversicherungen zu meinen Gutachten im
Auftrag der Versicherten stünden. Ich ersuche Sie hiermit, sich der Sache direkt
anzunehmen. Falls die SVA Fragen an mich hat, bitte ich darum mit mir Kontakt
aufzunehmen."

E. 2.3
Es ist zunächst nicht zu beanstanden, dass der vom Gericht bestellte Gutachter nicht direkt
Kontakt mit der Rechtsvertreterin des Versicherten aufgenommen, sondern sich an das
Gericht gewandt hat. Dieses war für die Instruktion der Streitsache zuständig und hatte ihn
auch mit der Erstattung des Gutachtens beauftragt. Eine allfällige Befangenheit war daher
vom Gericht und nicht vom Beschwerdeführer zu klären.



Das Angebot des Dr. med. P.________, falls die SVA (mithin die Beschwerdegegnerin)
Fragen habe, bitte er, mit ihm Kontakt aufzunehmen, erscheint hingegen zumindest
aussergewöhnlich. Es kann der Eindruck entstehen, der Gutachter unterhalte mit der
Beschwerdegegnerin sehr direkte oder allenfalls persönliche Beziehungen. Ob daraus auf
eine Befangenheit des Dr. med. P.________ geschlossen werden muss, kann vorerst
offenbleiben. Die Vorinstanz hätte dieses Angebot des Dr. med. P.________ aber zum
Anlass nehmen müssen, nachzufragen, weshalb dieser sich so geäussert hatte, und gestützt
auf die Antwort das Vorliegen einer allfälligen Befangenheit prüfen müssen. Denn nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung vermag die ungleiche Behandlung der Parteien durch
den Gutachter unter Umständen den Anschein der Befangenheit zu erwecken (Urteil
4P.254/2006 vom 6. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch ALFRED BÜHLER, Beweismass und
Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten - unter Berücksichtigung der jüngsten Lehre und
Rechtsprechung, jusletter vom 21. Juni 2010, Rz. 103). Die Sache ist somit an die
Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die entsprechenden Abklärungen vornehme und über
das Vorliegen einer allfälligen Befangenheit erneut entscheide.

E. 3
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten zu
tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Der Versicherte hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (
Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).
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